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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1937

Norm

EO §216 Abs1 Z4 IIIh

Rechtssatz

Reicht der Meistbotsrest nicht aus, um das Kapital samt den nach dem § 216 Z 4 EO gleichen Rang genießenden

Nebengebühren und die aus der Nebengebührenkaution zu berichtigenden Forderungen voll zu berichtigen, so ist er

nach dem Verhältnis der Summe aus dem Kapital und den nach § 216 Z 4 EO im gleichen Range stehenden

Nebengebühren und der Summe der aus dem Haftungsbetrage zu deckenden Forderungen aufzuteilen.
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